
Amt Biesenthal - Barnim
Gemeinde Breydin Produktorientierter Haushalt 2012

Haushaltssatzung 

der Gemeinde Breydin für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des � 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach 
Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Breydin vom 19.12.2011 folgende 
Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Haushaltsplan f�r das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Ertr�ge auf 1.480.200 €
ordentlichen Aufwendungen 1.315.400 €

au�erordentliche Ertr�ge auf 0 €
au�erordentliche Aufwendungen 15.200 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf 1.340.700 €
Auszahlungen auf 1.262.400 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungst�tigkeit auf 1.336.000 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungst�tigkeit auf 1.191.100 €

Einzahlungen aus der Investitionst�tigkeit auf 4.700 €
Auszahlungen aus der Investitionst�tigkeit auf 68.800 €

Einzahlungen aus der Finanzierungst�tigkeit auf 0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungst�tigkeit auf 2.500 €

Einzahlungen aus der Aufl�sung von Liquidit�tsreserven 0 €
Auszahlungen an Liquidit�tsreserven 0 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsf�rderungsma�nahmen 
werden nicht festgesetzt.



§ 3

Verpflichtungserm�chtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuers�tze f�r die Realsteuern werden f�r das Haushaltsjahr wie folgt 
festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) f�r land- und forstwirtschaftliche Betriebe ( Grundsteuer A) 200 v.H.
b) f�r die Grundst�cke (Grundsteuer B) 300 v.H.

2.   Gewerbesteuer 300 v.H.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der au�erordentliche Ertr�ge und Aufwendungen als f�r die
Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 5.000 €   
festgesetzt.

2. Die Wertgrenze f�r die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der 
Investitionen und Investitionsf�rderungsma�nahmen im Finanzhaushalt einzeln 
darzustellen sind, wird auf 50.000 € festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der �berplanm��ige und au�erplanm��ige Aufwendungen 
und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung Breydin
bed�rfen, wird auf 5.000 € festgesetzt.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden   
bei:

a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 15.000 € und
b) bei bisher nicht veranschlagten oder zus�tzlichen Einzelaufwendungen 

oder Einzelauszahlungen auf 25.000 € 

festgesetzt.

Breydin, den 19.12.2011

gez. Schönfeld
stellv. Amtsdirektor


